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1 EINLEITUNG 

1.1 Ausgangslage  

Die Gemeinde Saas-Grund ist zurzeit daran, das Siedlungsgebiet festzulegen und hat aus die-

sem Grund in Absprache mit der Dienststelle für Raumentwicklung (DRE) das sogenannte 

Raumkonzept erarbeitet. Die DRE unterstützt aufgrund ihres Schreibens vom 30. November 

2020 das Vorgehen der Gemeinde. Das Raumkonzept wurde in einem nächsten Schritt der Be-

völkerung im Rahmen des Mitwirkungsverfahren nach Art. 33ff kRPG präsentiert.  

In der Zwischenzeit soll aufgrund des dringlich zu behandelnden und im öffentlichen Interesse 

liegende Bauprojekts «Neubau Eishalle EHC Saastal» die notwendige und begründete Anpas-

sung der Nutzungsplanung im Rahmen einer vorgezogenen Teilrevision vollzogen werden.  

 

1.2 Dringlichkeit und öffentliches Interesse 

Aufgrund der Darlegungen des Zusatzberichts „Dringlichkeit und regionale Bedeutung“ (s. An-

hang 1) sind am Projekt die fünf Talgemeinden Eisten, Saas-Almagell, Saas-Balen, Saas-Fee 

und Saas-Grund beteiligt. Das Projekt von regionaler Bedeutung benötigt dringend eine ge-

deckte Eishalle, welcher zudem eine grosse Bedeutung für das touristische Angebot im Saastal 

zugesprochen werden kann.  

Das Verfahren zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung in der Gemeinde Saas-Grund wird 

trotz der vorgenommenen Abgrenzung des Siedlungsgebiets und der durchgeführten Mitwir-

kung noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Im Zusatzbericht (Anhang 1) ist die Dringlichkeit zur 

Umsetzung des Projekts dargelegt. 

 

1.3 Vorprüfung der Teilrevision 

Die konsultierten kantonalen Stellen haben zum eingereichten Vorprüfungsdossier vom 3. Mai 

2021 im Bericht vom 6. September 2021 Stellung genommen. Die entsprechenden Auflagen 

und Bedingungen sind, soweit dies erforderlich war, im vorliegenden Auflagedossier berück-

sichtigt worden. 

Die DRE hat abschliessend aus raumplanerischer Sicht eine positive Vormeinung zur beabsich-

tigten Teilrevision abgegeben, sofern die in der Stellungnahme erwähnten Auflagen berücksich-

tigt werden. Auf die Teilrevision in einem Gebiet mit erheblichen Naturgefahren kann jedoch nur 

in diesem konkreten Einzelfall eingetreten werden. Gleichzeitig mit der Baubewilligung werden 

erhebliche Objektschutzmassnahmen verlangt und die vorliegende Teilrevision darf nicht zum 

Regelfall für andere Bauvorhaben in Gefahrenzonen führen. 
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2 AUSGANGSLAGE ZONENNUTZUNGSPLAN 

Das bei der kantonalen Baukommission (KBS) eingereichte Bauprojekt „Neubau Eishalle 

EHC Saastal“ auf den Parzellen Nr. 794, 731 und 719 kommt in der vom Staatsrat am 9. Ap-

ril 2014 anlässlich einer Teilrevision homologierten Zone für Sport und Erholung mit späterer 

Nutzungszulassung (S+E ZSN) zu liegen (vgl. Abb. 1, sowie Plan 2). Insbesondere die aktu-

ell geltenden erheblichen nivo-glazialen und geologischen Gefahrenzonen tangieren das 

Projekt im östlichen Bereich auf der Parzelle Nr. 794. 

 

Abb. 1:  aktuelle Situation gemäss homologiertem Zonennutzungsplan unter Berücksichtigung der ak-

tuellen Gefahrenzonen (Legende vgl. auch Plan 2) 
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3 ÄNDERUNG DER GEFAHRENSITUATION 

Im Zuge des Bauprojekts wurden im Vorfeld Massnahmen besprochen und analysiert, welche 

die nivo-glazialen, geologischen und hydrologischen Gefahrenzonen abmindern. Diese wurden 

mit den entsprechenden kantonalen Stellen vorbesprochen, die entsprechenden Verfahren zur 

Anpassung der Gefahrenzonenpläne sind nicht Bestandteil der vorliegenden Teilrevision: 

1. Nivo-glaziale Gefahrenzonen: Aufgrund der bestehenden nivo-glazialen Gefährdung des 

Bauprojekts wurde von der Firma geoformer AG ein Lawinengutachten inkl. Bestimmung 

der Lawineneinwirkung erarbeitet (vgl. Anhang 2). In diesem Gutachten wird unter ande-

rem eine verstärkte Betonwand auf der Ostseite des Bauprojekts vorgeschlagen. Mit dieser 

geplanten Lawinenschutzmauer (Objektschutz) kann die beanspruchte Fläche vollständig 

aus der für die Halle massgebenden erheblichen und grösstenteils mittleren Lawinengefah-

renzone entlassen werden. Die angepassten Gefahrenzonen werden in der Teilrevision als 

Entwurf dargestellt und haben rein indikativen Charakter. 

2. Geologische Gefahrenzonen: Sofern die baulichen Massnahmen gemäss oben erwähntem 

Lawinengutachten ausgeführt werden, sind keine weiteren Objektschutzmassnahmen ge-

gen Stein-/Blockschlag für den Bau der Eishalle notwendig (vgl. Anhang 3). Die angepass-

ten Gefahrenzonen werden in der Teilrevision als Entwurf dargestellt und haben rein indi-

kativen Charakter. 

3. Hydrologische Gefahrenzonen: Aufgrund des Gutachtens vom Büro Geoplan AG erarbeite-

ten Gutachten (vgl. Anhang 4) wurden diverse Hochwasserschutzmassnahmen vorge-

schlagen, die im Bauprojekt integriert wurden. Die Gefahrenzonen werden in der Teilrevisi-

on mit hinweisendem Charakter dargestellt. 

 

Aufgrund der Veränderung der Gefahrensituation sind die Voraussetzungen geschaffen, um ei-

ne definitive Einzonung durchzuführen. 

 

 

 

4 VORGESEHENE UMZONUNGEN 

Folgende Teilflächen sollen im Rahmen der vorliegenden Teilrevision der Nutzungsplanung 

umgezont werden (vgl. Abb. 2, folgende Seite):   

 

4.1 Umzonung Zone für Sport und Erholung ZSN in Zone für öffentliche Bauten und            

Anlagen B (ZÖBA B) 

Die Parzellen Nr. 731 und 794 befinden sich teilweise in der rechtsgültigen Zone für Sport und 

Erholung mit späterer Nutzungszulassung (S+E-ZSN). Aufgrund der Entschärfung der nivo-

glazialen und geologischen Gefährdung wird insgesamt eine Fläche von 3‘582 m2 in eine Zone 

für öffentliche Bauten und Anlagen B (ZÖBA B) umgezont. 
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4.2 Umzonung Zone für Sport und Erholung in Zone für öffentliche Bauten und Anlagen B 

(ZÖBA B) 

Die Parzellen Nr. 731 und 794 befinden sich teilweise in der rechtsgültigen Zone für Sport und 

Erholung (S+E). Aufgrund der Entschärfung der nivo-glazialen und geologischen Gefährdung 

wird insgesamt eine Fläche von 1‘157 m2 in eine Zone für öffentliche Bauten und Anlagen B 

(ZÖBA B) umgezont. 

In der Gesamtrevision der Nutzungsplanung werden sämtliche übrigen Flächen im Gebiet auf 

eine Zuweisung zur Zone für öffentliche Bauten und Anlagen hin geprüft werden.  

 

4.3 Umzonung Verkehrszone in Zone für öffentliche Bauten und Anlagen B (ZÖBA B) 

Da das Bauprojekt neu über den bestehenden Weg auf der Parzelle Nr. 719 zu liegen kommt, 

wird die Verkehrszone einer Zone für öffentliche Bauten und Anlagen B (ZÖBA B) zugwiesen. 

Die betroffene Fläche ist 139 m2 gross. 

 

Die vorgesehene Umleitung des Weges auf der Parzelle Nr. 719 wird im Rahmen des separat 

durchgeführten Plangenehmigungsverfahren gemäss Strassengesetz vorgenommen und ist 

nicht Bestandteil in der vorliegenden Teilrevision. 

 

Abb. 2:  Standorte der einzelnen Umzonungsflächen 
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5 RAUMPLANERISCHE BEURTEILUNG   

Da es sich beim Neubauprojekt „Eishalle EHC Saastal“ um ein Projekt mit übergeordnetem öf-

fentlichem Interesse handelt und die Dringlichkeit zur Umsetzung nachgewiesen wurde, ist eine 

der Gesamtrevision vorgezogene Teilrevision berechtigt. 

Aufgrund der vorgesehenen Änderung der geologischen und nivo-glazialen Gefahrenzonen 

wird es beim Standort des Bauprojekts „Neubau Eishalle Saastal“ eine Entschärfung der Gefah-

rensituation geben. Demnach kann die Zone für Sport und Erholung in eine Zone für öffentliche 

Bauten und Anlagen B (ZÖBA B) umgezont werden, damit das Bauprojekt zonenkonform zu 

liegen kommt.  

 

 

6 VERFAHREN 

Die durchgeführten Verfahrensschritte in Bezug auf die Teiländerung des Zonennutzungsplanes 

„Neubau Eishalle EHC Saastal“ können wie folgt dargestellt werden: 

   

- 03.05.2021 Einreichung des Dossiers zur Vorprüfung an die Dienststelle für Raument-

wicklung  

- 06.09.2021 Synthesebericht der Dienststelle für Raumentwicklung zum Vorprüfungsdos-

sier  

- 21.09.2021 Gemeinderatsentscheid der Teiländerung  

- 24.09.2021 öffentliche Auflage der Teilrevision mit Einsprachemöglichkeit (30 Tage). 

- §§.§§.§§§§ Beschluss der Urversammlung. 

- §§.§§.§§§§ öffentliche Auflage des Beschlusses der Urversammlung.  

- §§.§§.§§§§ Einreichung Homologationsdossier  

 

 

7 SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Mit den vorgesehenen Umzonungen soll eine zweckmässige Anpassung des Zonennutzungs-

planes in Bezug auf das Bauprojekt „Neubau Eishalle EHC Saastal“ erreicht werden. Aufgrund 

der Abminderung der erheblichen nivo-glazialen und geologischen Gefahrenzonen werden die 

Flächen mit späterer Nutzungszulassung, welche für das Projekt der Eishalle benötigt werden, 

der entsprechenden Nutzung (Zone für öffentliche Bauten und Anlagen B) zugewiesen.   

 

 

Saas Grund, 17. September 2021 
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1 Ausgangslage und Mandat 

Der EHC Saastal plant, das aktuelle Eisfeld in Saas-Grund durch den Bau einer neuen 

Eishalle zu ersetzen. Im Jahre 2019 wurde hierfür durch die geoformer igp AG ein 

Lawinengutachten inkl. Massnahmenkonzept ausgebarbeitet [1]. In diesem wurde 

> die aktuelle Lawinengefahrenkarte des für die geplante Eishalle massgebenden 

Lawinenzugs Triftgrätji überprüft. Aus der Überprüfung wurde vorgeschlagen, im Bereich 

der Halle die starke und mittlere Gefährdung (rotes und blaues Gefahrengebiet) zu 

reduzieren. 

> ein Variantenstudium zur Reduktion der Lawinengefährdung der Eishalle durchgeführt. Als 

Bestvariante wurde der bereits geplante Anrissverbau im Gebiet Triftgrätji sowie die 

Verschiebung der Halle inkl. Objektschutz an der Rückwand (Betonwand als 

Lawinenschutzmauer) bestimmt. 

> die 300-jährliche Lawinengefährdung (Fliess- und Staublawine) unter Berücksichtigung der 

Bestvariante beurteilt.  

> die Einwirkungen durch Lawinen im 300-jährlichen Szenario basierend auf den damaligen 

vorhandenen Skizzen und der Position der Halle sehr grob bestimmt. 

 

Im Oktober 2020 wurden die 300-jährlichen Lawineneinwirkungen auf Stufe Vorprojekt, unter 

Berücksichtigung der damaligen Situations- und Grundrisspläne [3], bestimmt und in Form 

einer Aktennotiz [2] festgehalten.  

 

Am 19.05.2021 wurde im Rahmen einer Sitzung zwischen Norbert Carlen, Dienststelle für 

Wald, Flussbau und Landschaft (DWFL) des Kantons Wallis, und Pascal Venetz, geoformer 

igp AG, der Stand des Projektes besprochen und die fehlenden Unterlagen sowie das weitere 

Vorgehen bestimmt. Die Beschlüsse wurden danach per E-Mail von Norbert Carlen am 

20.05.2021 dem Auftraggeber zugesandt. 

Auftragsgemäss werden somit im vorliegenden Gutachten die Einwirkungen auf die geplante 

Eishalle, basierend auf den aktuellen Grundlagen (Baudossier [4]), bestimmt. Zudem erfolgt 

die Erstellung einer provisorischen Lawinengefahrenkarte am Standort des geplanten 

Neubaus basierend auf 300-jährlichen Fliess- und Staublawinen unter Berücksichtigung der 

Bauetappen Nr. 1 (Bau Sommer 2020) und 2 (Bau Sommer 2021) im Gebiet Triftgrätji [6]. 

2 Grundlagen 

[1] geoformer igp AG: Eishalle EHC Saastal, Saas-Grund. Lawinengefährdung und 

Massnahmenkonzept für Neubau Eishalle. Brig. 21.11.2019. 

[2] geoformer igp AG: Lawineneinwirkungen Eishalle EHC Saastal. Aktennotiz zur 

Bestimmung der 300-jährlichen Lawineneinwirkungen auf Stufe Vorprojekt. Brig. 

28.10.2020. 
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[3] ricci architekten: Situation (15.10.2020), Grundriss EG (15.10.2020), Grundrisse OG 

(15.10.2020), Schnitte (16.10.2020) und Fassaden (21.10.2020). Brig. 

[4] ricci architekten: Situation (dwg-Format, 03.05.2021), Grundriss EG (06.11.2020), 

Grundrisse OG (06.11.2020), Schnitte (06.11.2020) und Fassaden (06.11.2020). Brig. 

[5] E-Mail von Nobert Carlen, DWFL, vom 20.05.2021. (Betreff: Bau Eishalle / EHC Saastal 

/ Gemeinde Saas-Grund (2020-3097)). 

[6] E-Mail von Daniel Bumann, IBR Ingenieurbüro GmbH vom 08.06.2021. (Betreff: 

Verbauung Triftgrätji – Hehbord, Saas-Grund). 

3 Lawineneinwirkung 

Der Standort der geplanten Eishalle [4] hat sich im Vergleich zur Planung vom 15. Oktober 

2020 [3] lediglich geringfügig nach Nordost verschoben. Aufgrund der geringen 

Standortsänderung können die Einwirkungen aus der Stufe Vorprojekt übernommen werden. 

Somit behält die Aktennotiz [2], die im vorliegenden Bericht als Anhang angefügt ist, ihre 

Gültigkeit und die Einwirkungen können entsprechend übernommen werden. 

4 Provisorische Lawinengefahrenkarte 

Auftragsgemäss [5] ist eine provisorische Lawinengefahrenkarte zu erstellen, die auf 

folgenden Annahmen basiert: 

> Gefährdung einzig durch 300-jährliche Fliess- und Staublawinen. Die Gefährdung durch 

30- und 100-jährliche Lawinenszenarien sind für die Lawinengefahrenkarte im Bereich der 

geplanten Eishalle im Vergleich dazu nicht massgebend.  

> Berücksichtigung der Verbauetappen in den Sommern 2020 und 2021 im Anrissgebiet 

Triftgrätji (Abbildung 1) und dem Objektschutz an der Eishalle. 

4.1 Übersicht des Potenzials von Lawinen 
In den Sommern 2020 und 2021 sind respektive werden im Anrissgebiet zwei Gebiete in 

Kammnähe verbaut (Abbildung 1). Durch die Ergänzung der Lawinenverbauung wird die 

Fläche potenzieller Lawinenanrissgebiete geringfügig reduziert. Der Verbau des obersten 

steilen Anrissgebiets bis Ende 2021 bewirkt vornehmlich eine Reduktion der 

Auslösewahrscheinlichkeit der durch Anrisse aus den steileren Hangpartien hervorgerufenen 

Lawinen. 



Eishalle EHC Saastal, Saas-Grund - Lawineneinwirkungen und provisorische LGK  

geoformer igp AG 3/5 

Abbildung 1 

Lage der bestehenden sowie bereits ergänzten Verbauungen im Bereich Triftgrätji – Hehbord sowie 

Kennzeichnung der noch verbleibenden Verbauungsabschnitte. Der Standort der Verbauungshütte ist 

mittels eines blauen Kreises gekennzeichnet. 

4.2 Intensitätskarten 300 Jahre 

Eine detaillierte Beurteilung der Lawinengefährdung mitsamt diversen Berechnungen von 

300-jährlichen Fliess- und Staublawinen mit den aktuellen und der in Zukunft verbauten 

Anrissgebieten wurden im Gutachten [1] durchgeführt. 

Im vorliegenden Bericht wird nur sehr kurz auf die Gefährdung der Eishalle unter 

Berücksichtigung der Bauetappen in den Sommern 2020 und 2021 im Anrissgebiet des 

Triftgrätji eingegangen. Für Details wird daher auf den Bericht [1] verwiesen. 

4.2.1 Fliesslawine 

Die lawinenseitige Betonwand der Eishalle (Ostfassade) schützt die Eishalle gegen 

Fliesslawinen. Da die Fliesslawinen quasi senkrecht an die Rückwand der Halle fliessen, 

lagert sich Lawinenschnee dort ab. Eine markante Ablenkung der Lawinenmassen in Richtung 

Parkplatz und somit eine Mehrgefährdung des Parkplatzes wird als unwahrscheinlich 

erachtet. 

Die starke Intensität schliesst somit an die verstärkte Betonwand (Ostfassade) an und umfasst 

einen Teilbereich des Parkplatzes nördlich der geplanten Eishalle. Mittlere 

Fliesslawinenintensitäten sind bis in den Bereich der Tennisplätze zu erwarten (Abbildung 2).  
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Abbildung 2 

300-jährliche Intensitäten unter Berücksichtigung des ergänzten Anrissverbaus (Sommer 2020 und 2021) 

sowie der Verschiebung der Eishalle inkl. Objektschutz (oben) und Vorschlag der angepassten 

Lawinengefahrenkarte im Bereich des Eisfeldes unter Berücksichtigung der derzeit bestehenden 

Massnahmen. Dabei ist zu beachten, dass einzig die Lawinengefahrenkarte aus dem Lawinenzug Triftgrätji 

(massgebend für die Gefährdung der Halle) im Gebiet der Eishalle dargestellt ist. Die Gebiete daneben 

werden durch Lawinen aus benachbarten Lawinenzügen gefährdet. 

4.2.2 Staublawine 

Der Bereich mittlerer Intensität 300-jährlicher Staublawinen umfasst einen Grossteil des 

Parkplatzes und schliesst den nordöstlichen Gebäudeteil der Eishalle mit ein. 

Staublawinendruck schwacher Intensität ist über den Bereich des Tennisplatzes hinaus zu 

erwarten (Abbildung 2). Zudem befindet sich der Eingang der Halle in der Westfassade in der 

schwachen Intensität. 
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4.3 Provisorische Lawinengefahrenkarte 
Aus den beiden Intensitätskarten resultiert die provisorische Lawinengefahrenkarte für den 

Bereich des geplanten Neubaus (Abbildung 2). Das rote Gefahrengebiet reicht bis zur 

Schutzmauer der Eishalle und schliesst, bedingt durch die in Richtung Nordwest 

ausgerichtete Hauptstossrichtung der Fliesslawinen, einen Teilbereich der nördlich situierten 

Parkfläche mit ein. 

Das blaue Gefahrengebiet am Standort der geplanten Eishalle sowie das gelbe 

Gefahrengebiet sind auf die Gefährdung durch 300-jährliche Staublawinen zurückzuführen. 

Der Eingang der Halle in der Westfassade befindet sich in der gelben Gefahrenzone. 

 

Unter Annahme der Fortsetzung der geplanten Verbauungen im Anrissgebiet Triftgrätji in den 

nächsten Jahren ist mit einer Reduktion des Staublawinendruckes im Bereich der Eishalle 

und somit des blauen und gelben Gefahrengebiets zu rechnen [1].  

 

 

 

 

 

Pascal Venetz      Damian Steffen 

Ing. civ. dipl. EPFL      Dr. phil. nat. / Geologe CHGEOL
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Anhang 
 

A Lawineneinwirkungen Eishalle EHC Saastal. Aktennotiz zur Bestimmung der 300-

jährlichen Lawineneinwirkungen auf Stufe Vorprojekt. 
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Brig, den 28. Oktober 2020 / pve 

Lawineneinwirkungen Eishalle EHC Saastal 

Pr.-Nr. A10140 / Akn_A10140_20201028_rev1.0 

Aktennotiz zur Bestimmung der 300-jährlichen Lawineneinwirkungen auf Stufe 

Vorprojekt 

Thema 300-jährliche Lawineneinwirkungen auf Stufe Vorprojekt auf die Eishalle 

EHC Saastal 

Auftraggeber  EHC Saastal 

Lokalität Saas-Grund 

Grundlagen [1] geoformer igp AG: Eishalle EHC Saastal, Saas-Grund. Lawinen- 

  gefährdung und Massnahmenkonzept für Neubau Eishalle. Brig. 

  21.11.2019. 

 [2] ricci architekten: Situation (15.10.2020), Grundriss EG (15.10.2020), 

  Grundrisse OG (15.10.2020), Schnitte (16.10.2020) und Fassaden 

  (21.10.2020). Brig. 

 [3] Schweizer Ingenieur- und Architektenverein SIA: Einwirkungen auf 

  Tragwerke, Norm SIA 261:2020, Zürich, 136 S., 01.08.2020.  

 [4] Egli, T.: Wegleitung Objektschutz gegen gravitative Naturgefahren, 

  Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen (Hrsg.), Bern, 2005, 109 

Ausgangslage 

Der EHC Saastal plant den Bau einer neuen Eishalle. In diesem Rahmen wurde im Jahre 2019 

ein Lawinengutachten [1] erstellt. Darin wurde einerseits die Gefährdung der damals geplanten 

Halle durch Lawinen bestimmt. Des Weiteren wurde ein Massnahmenkonzept vorgeschlagen, um 

die Gefährdung zu reduzieren. In diesem Konzept wurden auch die 300-jährlichen Einwirkungen 

durch Lawinen auf die damalige geplante Halle sehr grob bestimmt. 

Für das Baugesuch wurde ein Vorprojekt erarbeitet. In diesem Rahmen wurde die geoformer igp 

AG beauftragt, die 300-jährlichen Lawineneinwirkungen auf die neu geplante und ausgerichtete 

Eishalle zu bestimmen. Die Einwirkungen wurden unter Berücksichtigung des geplanten 

Anrissverbaus im Lawinenzug Triftgrätji, der im Sommer 2020 begonnen hat, bestimmt. 
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Die definitiven Einwirkungen durch Lawinen können erst bei Bekanntgabe der definitiven Pläne 

des Bauprojekts bestimmt werden. 

300-jährliche Lawineneinwirkungen auf Stufe Vorprojekt 

Die Einwirkungen durch 300-jährliche Fliess- und Staublawinen sowie vereinzelte schematische 

Belastungsschemata sind in den Anhängen A und B vorhanden. Für die geplante Eishalle werden 

einzig die dynamischen Einwirkungen beim Aufprall der Lawine angegeben. Die statischen 

Einwirkungen durch die Lawinenablagerungen an den Fassaden sind im Vergleich zu den 

dynamischen Ablagerungen deutlich geringer und werden somit als nicht massgebend betrachtet. 

 

300-jährliche Fliesslawinen aus dem Lawinenzug Triftgrätji gefährden die Ost- und Nordfassade 

der geplanten Eishalle. Aufgrund der leicht nach Norden abdrehenden Topografie im untersten 

Bereich der Sturzbahn nimmt die Gefährdung entlang der Ostfassade von Nord nach Süd ab. 

Deshalb wurden die Einwirkungen für 3 Punkte A, B und C bestimmt, deren Positionen in den 

Belastungsschemata ersichtlich sind. Zwischen den diversen Punkten nehmen die definierten 

Einwirkungen linear ab (siehe Belastungsschemata). 

Durch das Anstauen von Lawinenschnee während des Lawinenniedergangs ist die Einwirkung der 

Fliesslawine in einer variablen Höhe entlang der Betonwand zu berücksichtigen (nachfliessende 

Lawinenmassen treffen die Ostfassade an einem höheren Angriffspunkt), was durch die variable 

Gleitebene dGleit berücksichtigt wird. Ein Überfliessen des Daches durch Fliesslawinenmassen 

wird u.a. aufgrund der 10 m hohen Halle nicht erwartet. 

Solch eine Fliesslawine kann vereinzelte Bäume mitreissen, die auf die Rückwand der Eishalle 

treffen (Ostfassade). Die Abschätzung der Aufprallkraft erfolgte unter Annahme eines frontalen 

Anpralls eines Baumstamms auf die Ostfassade. Die Kenngrössen des Baumstammes wurden 

gutachterlich festgelegt. Es wurden verschiedene Abschätzungsmethoden zur Ermittlung der 

statischen Ersatzkraft vorgenommen. Auf Basis dieser Varianten ist mit einer statischen 

Ersatzkraft QBaum von rund 60 kN zu rechnen. 

Die statische Ersatzkraft des Baumstammes QBaum ist innerhalb der Fliesshöhe der Lawinenmasse 

als konstante Flächenlast qBaum auf einer Fläche von 0.5 x 0.5 m zu berücksichtigen. Die Herleitung 

der Ersatzkraft ist im Anhang A zusammengefasst. 

300-jährliche Staublawinen gefährden die gesamte Eishalle. Trotz der etwa 70 m langen Halle ist 

aufgrund der diversen Unsicherheiten in den Berechnungen von Staublawinen ein konstanter 

Staudruck entlang der gesamten Halle von qp = 3 kN/ m2 zu berücksichtigen. 

Nachweis der Tragsicherheit 

Die Einwirkungen im Anhang A verstehen sich als charakteristische Werte qk.  

Die Einwirkung einer Staublawine auf den geplanten Bau ist mit der Einwirkung infolge Winds 

vergleichbar und als Windlast zu behandeln (Druck und Sog). Die Umrechnung der 

Staublawinendrücke in die charakteristischen Winddrücke ist vom Projektingenieur gemäss Norm 
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SIA 261 [3] durchzuführen. Der im Anhang aufgeführte Staublawinendruck qs ist als Staudruck qp 

in der Norm SIA 261 zu verstehen. 

Die zu berücksichtigende Schneelast auf dem Dach des Neubaus ist vom projektierenden 

Ingenieur basierend auf der Norm SIA 261 [3] zu bestimmen. Beim Niedergang der 300-jährlichen 

Staublawine lagert sich in den östlichen 35 m des Daches ca. 1 m Lawinenschnee ab. Die vom 

Ingenieur zu bestimmende Schneelast auf dem gesamten Dach ist mit dieser 

Staublawinenablagerung von 1 m (Dichte 500 kg/m3 und somit qA = 5 kN/m3) auf den östlichen 

35 m des Daches zu kombinieren. 

 

Folgende Bemerkungen bezüglich Gleichzeitigkeit der Einwirkungen sind zu berücksichtigen: 

> Die Einwirkungen der Fliess- und Staublawinen sind zeitgleich auf den geplanten Neubau 

zu berücksichtigen.  

> Die dynamische Einwirkung der Lawine sowie die Ersatzkraft des Baumes sind zeitgleich zu 

berücksichtigen. 

 

 

Brig-Glis, den 28.10.2020 

 

Projektleiter  

Pascal Venetz 

 

 

 

 

Anhang: > A: Schnee- und Lawineneinwirkungen auf die geplante Eishalle 

 > B: Belastungsschemata der Schnee- und Lawineneinwirkungen auf die  

         geplante Eishalle 



 300-jährliche Lawineneinwirkungen auf Stufe Vorprojekt auf die geplante Eishalle EHC Saastal Anhang A

300 Jahre

Reibungskoeffizient (Beton-Schnee) μ B [-] 0.25

Lawinenparameter λ [-] 1.5

Ablenkwinkel Ostfassade α O [°] 90

Ablenkwinkel Nordfassade α N [°] 20

Variable Gleitebene d Gleit,A [m] 0 - 5

Fliesshöhe der Fliesslawine d L,A [m] 2.0

Einwirkung rechtwinklig auf Ostfassade q nO,A [kN/m
2
] 35.0

Stauhöhe der Lawine an Ostfassade d Stau,A [m] 3.5

Variable Gleitebene d Gleit,B [m] 0 - 5

Fliesshöhe der Fliesslawine d L,B [m] 2.0

Einwirkung rechtwinklig auf Ostfassade q nO,B [kN/m
2
] 30.0

Stauhöhe der Lawine an Ostfassade d Stau,B [m] 3.0

Variable Gleitebene d Gleit,C [m] 0 - 3

Fliesshöhe der Fliesslawine d L,C [m] 1.0

Einwirkung rechtwinklig auf Ostfassade q nO,C [kN/m
2
] 15.0

Einwirkung parallel auf Ostfassade q pO,C [kN/m
2
] 3.8

Stauhöhe der Lawine an Ostfassade d Stau,C [m] 2.0

Variable Gleitebene d Gleit,N [m] 0 - 2

Fliesshöhe der Fliesslawine d L,N [m] 2.0

Einwirkung rechtwinklig auf Ostfassade q nN [kN/m
2
] 5.0

Einwirkung parallel auf Ostfassade q pN [kN/m
2
] 1.3

Richtung der Staublawine                                                                   

(N = 0° / O = 90° / S = 180° / W = 270°) 
- [°] 125

Einwirkung Staublawine q s [kN/m
2
] 3.0

Richtung Einwirkung Staublawine:

Einwirkungen durch Lawinen auf die geplante Eishalle EHC Saastal                               

Stufe Vorprojekt                                                                                                          

Einwirkungswerte q i = charakteristische Werte q k                                                                                          

Dynamische Einwirkung durch Lawinen

Fliesslawine

Staublawine

Ostfassade Punkt A (Ecke Nord-Ost)

Ostfassade Punkt B (40 m südlich von Ecke Nord-Ost)

Ostfassade Punkt C (Ecke Süd-Ost)

Nordfassade

Wiederkehrperiode

geoformer igp AG 1/1



 300-jährliche Lawineneinwirkungen auf Stufe Vorprojekt auf die geplante Eishalle EHC Saastal Anhang A

300 Jahre

Fliesshöhe der Lawine d L [m] 2

Fliessgeschwindigkeit der Lawinenmassen v L [m/s] 11

Länge des Baumstamms l [m] 10

Durchmesser des Baumstamms d [m] 0.2

Annahme Knautschzone (= Bremsweg) s [m] 0.5

Dichte Baum (Mittelwert Fichte und Lärche) ρ [kg/m
3
] 820

Geschwindigkeit des Baumstamms v L [m/s] 11

Masse des Baumstamms M [kg] 500

Bremsbeschleunigung a [m/s
2
] 121

Statische Ersatzkraft F [kN] 61

Länge des Baumstamms l [m] 10

Durchmesser des Baumstamms d [m] 0.2

Dichte Baum (Mittelwert Fichte und Lärche) ρ [kg/m
3
] 820

Masse des Baumstamms M [kg] 500

Geschwindigkeit des Baumstamms v L [m/s] 11

Translationsenergie total E trans [kJ] 30

Konstruktionsbeiwert C k [-] 0.4

Beiwert der plastischen Deformation des Baumstammes C p [-] 0.17

Plastische Deformation des Fundamentkopfs i w [m] 0.04

Statische Ersatzkraft Q e [kN] 51

Zu berücksichtigende statische Ersatzkraft auf Betonwand (Aufprall 

innerhalb der Fliesshöhe dL der Lawine )
Q Baum [kN] 60

Abschätzung der Anprallkraft eines Baumstammes senkrecht auf die Betonwand 

(Ostfassade) der geplanten Eishalle                                                                                                                          

Stufe Vorprojekt                                                                                                                                      

Einwirkungswerte q i = charakteristische Werte q k                                                                                                                                                                                                       

Schnee- und Lawinenparameter

Ersatzlast, Abschätzung 1: Baumstamm wird innerhalb der Knautschzone abgebremst

Ersatzlast, Abschätzung 2: statische Ersatzkraft gemäss Richtlinie [4], Kapitel Steinschlag

Zu berücksichtigende statische Ersatzkraft 

Wiederkehrperiode

geoformer igp AG 1/1
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Brig, den 12. April 2021 / pha 

Gefahrenkarte Stein-/Blockschlag, Felssturz und Rut-
schungen, Saas-Grund 

Pr.-Nr. A30077 / Akn_A30077_Eishalle_20210412_rev1.0 

Aktennotiz zur Stein-/Blockschlaggefährdung der projektierten Eishalle Saas-Grund 

Thema Neubeurteilung Stein-/Blockschlaggefahr des Sektors Eishalle 

Auftraggeber  Gemeinde Saas-Grund 

Lokalität Eishalle, Saas-Grund 

 

Ausgangslage 

Im Rahmen der Neubeurteilung der Gefahrenkarte Stein-/Blockschlag, Felssturz und Rutschun-

gen Saas-Grund wurde die Beurteilung des Projektperimeters der Eishalle vorgezogen.  

Die Gefahrenbeurteilung vor Ort fand Mitte März 2021 statt. Das Blockschlagereignis vom 8. März 

2021, bei welchem der unterste Auffangdamm überrollt wurde, wurde in der Gefahrenbeurteilung 

berücksichtigt. Für den untersuchten Perimeter wurden Sturzbahnsimulationen mit dem Pro-

gramm Rockyfor3D durchgeführt.  

 

Grundlagen 

[1] Schutz vor Massenbewegungsgefahren. Vollzugshilfe für das Gefahrenmanagement von 

Rutschungen, Steinschlag und Hangmuren. Bundesamt für Umwelt, 2016.  

[2] Lawineneinwirkungen Eishalle EHC Saastal, Aktennotiz zur Bestimmung der 300-jährlichen 

Lawineneinwirkung auf Stufe Vorprojekt. geoformer igp AG Oktober 2020. 

[3] Plangrundlagen Neubau Eishalle Saas-Grund, ricci architekten (06.11.2020). 
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Schutzbauwerke im Untersuchungsperimeter 

Ort Jahr Massnahme 
Werkshöhe 

[m] 

Energie 

[kJ] 
Bemerkungen 

Sektor 2 1996 Auffangdamm 4 - 
120 m lang, Wirkungshöhe gegen Sü-

den abnehmend 

Sektor 2 1996 Auffangdamm 2.5 - 80 m lang, 3 m Fallboden 

Sektor 2 2006 Auffangdamm 5-7 - 5-7 m Fallboden, 180m lang 

Tabelle 1 

Berücksichtigte Schutzbauwerke für die Gefahrenbeurteilung Stein -/Blockschlag. 

Gefahrenbeurteilung   

Im Perimeter der Eishalle befinden sich drei Auffangdämme (Tabelle 1), welche eine Schutzwir-

kung aufweisen und in der Gefahrenbeurteilung als permanente Schutzbauwerke berücksichtigt 

wurden.  

Die massgebenden Gefahrenpotenziale liegen entlang der Felswände «Chrome/Steischlag» ge-

gen das Triftgrätji bis auf Höhe des Wanderweges auf 2’200 m ü. M. Diese können für die Gefah-

renbeurteilung vereinfachend in Gefahrenpotenziale Nord und Gefahrenpotenziale Ost zusam-

mengefasst werden (Abbildung 1). 

Die Felswände unterhalb «Chrome» (Abbildung 1, blau) liegen deutlich näher bei der Bauzone 

und das Gelände weist ein Pauschalgefälle von 40-45° auf. Gegen Süden, im Bereich 

«Steischlag», ist das Gelände durch grobblockige Sturzablagerungen relativ rau.  

Abbildung 1 

Die massgebenden Gefahrenpotenziale für den Projektperimeter Eishalle. Blau : Gefahrenpotenziale Nord; gelb: 

Gefahrenpotenziale Ost 
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Die östlichen Gefahrenpotenziale (Abbildung 1, gelb) liegen deutlich weiter von der Bauzone ent-

fernt. Die Sturzblöcke werden im Talboden nördlich des  Chilchwaldes kanalisiert. Das Gelände ist 

mit durchschnittlich 25° mässig steil und relativ rau. Eine Grosszahl der Blöcke bleibt bereits auf 

der Höhe der Lawinendämme auf ca. 1’800m ü. M. liegen.  

Die Eishalle ist bezüglich Sturzprozesse relativ günstig am Rand einer Geländerippe gelegen. 

Blöcke, welche aus den Gefahrenpotenzialen Nord in Richtung Eishalle stürzen, gelangen vorher 

in den Talboden «Steischlag», wobei bereits eine Grosse Anzahl der Sturzblöcke durch das raue 

Terrain aufgehalten wird. 

Im 30-jährlichen Szenario muss aus den nördlichen Gefahrenpotenzialen mit Blockgrössen von 

5 m3 und aus den östlichen Gefahrenpotenzialen mit 1 m3 gerechnet werden. Gemäss dem Ereig-

niskataster bleibt die Mehrheit der Blöcke bereits auf Höhe der beiden kleineren Auffangdämme 

liegen. Das Ereignis vom 8. März 2021 zeigt, dass der unterste Damm von 5 m3 grossen Blöcken 

überrollt werden kann, dies gemäss Simulationen jedoch nur für einen Bruchteil (<1%) der Sturz-

blöcke Realität ist. Im 30-jährlichen Szenario muss beim Parkplatz der Hohsaas-Bahn trotz Auf-

fangdämme mit mittlerer Intensität bei geringer Trefferwahrscheinlichkeit gerechnet werden. Bei 

der projektierten Eishalle können Splitter und kleinere Fragmente der Sturzblöcke mit schwacher 

Intensität und geringer Trefferwahrscheinlichkeiten auftreten.  

Im 100-jährlichen Szenario muss aus dem nördlichen Bereich mit 10 m3 und aus dem östlichen 

mit Blockgrössen von 3 m3 gerechnet werden. Die Mehrzahl der Blöcke aus dem Gefahrenpoten-

zial Ost werden spätestens im zweiten Damm aufgehalten. Der unterste Auffangdamm hält die 

grosse Mehrheit der Sturzblöcke aus dem Gefahrenpotenzial Nord  zurück. Hinter dem untersten 

Damm muss mit mittlerer Intensität bei geringer Trefferwahrscheinlichkeit gerechnet werden. Im 

Bereich der Eishalle muss ebenfalls mit mittlerer Intensität und geringer Trefferwahrscheinlichkeit 

aufgrund auslaufender Sturzblöcke und Splitter gerechnet werden.  

Im 300-jährlichen Szenario betragen die massgebenden Blockgrössen aus dem Bereich Nord 

20 m3 und aus dem Bereich Ost 5 m3. Der unterste Damm kann im 300-jährlichen Szenario über-

rollt werden. Hinter dem Damm wird im Auslaufbereich starke und mittlere Intensität mit geringer 

Trefferwahrscheinlichkeit ausgewiesen. Der Bereich der Eishalle ist mit mittlerer Intensität bei ge-

ringer Trefferwahrscheinlichkeit betroffen. Die oberen beiden Auffangdämme können übersprun-

gen oder überrollt werden.  
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Bezüglich der im Rahmen der Neubeurteilung in Entwurf vorliegenden Gefahrenkarte Stein-

/Blockschlag kommt die geplante Eishalle im Osten in einer Zone mit geringer Gefährdung  (Mat-

rixnummer 1) (gelbe Zone) zu liegen (Abbildung 2). Gegen Westen liegt die Eishalle in der Rest-

gefährdung (gelb schraffiert).  

 

Schutzdefizite 

Gemäss [1] weist die Eishalle im östlichen Bereich im 30-jährlichen Szenario aufgrund der schwa-

chen Intensität ein geringes Schutzdefizit auf. 

 

Objektschutzmassnahmen 

Die Ostfassade der Eishalle muss gemäss [2] zum Schutz vor 300-jährlichen Lawinen aus dem 

Lawinenzug Triftgrätji mit einer verstärkten Betonwand (Ostfassade) geschützt werden. Das Dach 

der Eishalle muss zusätzlich auf den Schneelast dimensioniert werden. Die massgebende Ersatz-

kraft Qe der Ostfassade beträgt 60 kN. Die östlichen 35 m des Daches sollen gemäss [2] auf einen 

Ersatzdruck qe von 5 kN/m2 dimensioniert werden. 

Die massgebenden Intensitäten der Gefahrenkarte sind schwach (<30 kJ). Die Dimensionierung 

der Betonwand gegen 300-jährliche Lawinen, welche mit Baumstämmen durchsetzt ist, reicht für 

die massgebenden Intensitäten des Prozesses Stein-/Blockschlag im 30-jährlichen Szenario. 

Wenn die baulichen Massnahmen gegen Lawinen/Schneeeinwirkungen ausgeführt werden, 

sind daher keine weiteren Objektschutzmassnahmen gegen Stein-/Blockschlag für den 

Bau der Eishalle notwendig.  

Abbildung 2 

Gefährdung durch Stein-/Blockschlag der geplanten Eishalle mit Lawinenschutzmauer entlang der Ostfassade. 

(Grundlagen aus [3]) 
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Brig, den 08.04.2021 

   

Patrick Hammel Ulrich Burchard 

MSc. Erdwissenschaften    lic. phil. nat. / Geologe CHGEOL  
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1. Auftrag und Grundlagen 
Stefan Andenmatten hat die Geoplan AG im Namen des EHC Saastal mit der Beurteilung des 

Bauvorhabens "Neubau Eishalle auf Parzellen Nr. 731 und 794 in Saas-Grund aus Sicht 

Hochwassergefahr und Gewässerraum beauftragt. 

Als Grundlagen für die Beurteilung des Bauvorhabens dienten: 

[1] die Ortsschau von Viviane Bigler, Geoplan AG, am 24.11.2020. 

[2] die Gewässerschutzverordnung 814.201 (GSchV) vom 28. Oktober 1998. 

[3] die kantonale Richtlinie zur Erarbeitung von Gefahrenzonen und zu den Baubewilligungen 

innerhalb dieser Zonen vom 07. Juni 2010. 

[4] Proge HWS Saastal: Überprüfung und Ergänzung der Gefahrenkarten Hochwasser Gemeinde 

Saas-Grund. Bachspezifischer Bericht Saaservispa. Januar 2015. 

[5] Proge HWS Saastal: Überprüfung und Ergänzung der Gefahrenkarten Hochwasser Gemeinde 

Saas-Grund. Bachspezifischer Bericht Steischlag. Januar 2015. 

[6] Gewässerraumfestlegung Gemeinde Saas-Grund, Pronat AG, Mai 2020, Entwurf. 

[7] Projektpläne Neubau Eishalle auf Parzellen Nr. 731 und 794. November 2020 / Januar 2021. 

Ricci Architekten, Schinerstrasse 14, 3900 Brig. 

 

2. Lokalisierung 
Die Parzellen mit dem Bauvorhaben befinden sich im Gebiet Wiichel südlich der Talstation der 

Seilbahn Saas-Grund - Hohsaas in Saas-Grund. Mit dem geplanten Neubau soll die bestehende 

Eisbahn, welche auf der Parzelle Nr. 794 liegt, ersetzt werden. 

Die geographische Lage des Bauvorhabens ist in den nachstehenden Abbildungen in Form eines 

Karten- und eines Luftbildausschnittes ersichtlich. 
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Abbildung 1: Lage des Bauvorhabens (Grundlage: Landeskarte der Schweiz 1:25‘000, reproduziert mit 
Bewilligung von swisstopo (JA100061)). 
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Abbildung 2: Lage des Bauvorhabens (Grundlage: Luftbild map.geo.admin.ch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3: Ansicht der Bauparzellen von Nordosten (Foto: Geoplan AG, 24.11.2020). 
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Abbildung 4: Ansicht der Bauparzellen von Osten (Foto: Geoplan AG, 24.11.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 5: Ansicht der Bauparzellen von Westen (Foto: Geoplan AG, 24.11.2020). 
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Abbildung 6: Ansicht der Bauparzellen von Südwesten (Foto: Geoplan AG, 24.11.2020). 

Bauparzellen 
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3. Bauvorhaben 
Das Bauvorhaben sieht den Neubau einer Eishalle auf den Parzellen Nr. 731 und 794 in Saas-Grund 

vor. Im Erdgeschoss befinden sich die Eishalle, Garderoben, Toiletten, der Haupteingang, die Kasse, 

das Lager, der Putzraum, die Eisreinigung und der Technikraum. Im 1. Obergeschoss befinden sich 

das Restaurant, die Küche, Lagerräume, Garderoben, Lufträume, die Technik, der Waschraum und 

die Tribüne. Im 2. Obergeschoss sind ein Kongressraum und ein Fitnessraum vorgesehen. 

An der Ostseite der Bauparzellen steigt das Terrain an. Die Ostseite des Bauvorhabens wird mit einer 

Lawinenschutzmauer versehen und weist keine Öffnungen auf. Auf der Nord- und Westseite sind 

Stellriemen als Hochwasserschutz mit OK 1553.70 m ü.M. und auf der Südseite ist eine 

Hochwasserschutzmauer aus Beton mit OK 1554.00 m ü.M. vorgesehen. Die OK der Hochwasser-

schutzmassnahmen liegen somit mindestens 0.2 über OK Bodenplatte Erdgeschoss (1553.50 m 

ü.M.). An Stellen bei der Umleitung der Sportplatzstrasse, wo keine Stellriemen vorhanden sind, um 

die Durchfahrt mit Fahrzeugen zu gewährleisten, weist die OK Strasse ebenfalls 1553.70 m ü.M. 

Die folgenden Abbildungen zeigen die Situation und das Bauvorhaben auf den Parzellen Nr. 731 und 

794. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 7: Lage der Parzellen Nr. 731 und 794 (Quelle: vsgis Gemeinde Saas-Grund). 
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Abbildung 8: Situationsplan des Bauvorhabens (Quelle: Ricci Architekten, Brig). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 9: Grundriss Erdgeschoss (Quelle: Ricci Architekten, Brig). 
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Abbildung 10: Grundriss 1. und 2. Obergeschoss (Quelle: Ricci Architekten, Brig). 
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4. Gewässerraum 
Der Gewässerraum der Gemeinde Saas-Grund ist zurzeit in der Homologation. 

In der nachstehenden Abbildung ist ein Ausschnitt des Gewässerraumes der Gemeinde Saas-Grund 

(rote Linie) mit der Lage des Bauvorhabens dargestellt. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 16: Gesamter Gewässerraum (rote Linie) der Gemeinde Saas-Grund (Saaservispa) [6] mit Lage der 
Bauparzellen. 

Das Bauvorhaben tangiert den Gewässerraum der Gemeinde Saas-Grund nicht! 
 
 

Bauparzellen 

N 
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5. Hochwassergefahr 
Die Parzellen des Bauhabens sind durch Hochwasserereignisse in der Saaservispa und im Steischlag 

betroffen. 

5.1. Hochwassergefahr Saaservispa 
Gemäss der Gefahrenkarte Hochwasser der Saaservispa liegen die Parzellen des Bauvorhabens in 

der gelben Gefahrenzone. Beim Gefahrenprozess handelt es sich um eine statische Überschwem-

mung. Massgebend für die Intensitäten ist die Fliesstiefe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 17: Ausschnitt Gefahrenkarte Hochwasser Saaservispa [4] und Lage der Bauparzellen. 

 

Die Gefährdung des Bauvorhabens durch Hochwasser der Saaservispa bei 30-jährlichen (HQ30), 100-

jährlichen (HQ100), 300-jährlichen (HQ300) und extremen (EHQ) Hochwasserereignissen ist in den 

nachstehenden Abbildungen dargestellt. 
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Abbildung 18: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Saaservispa HQ30 [4] mit Lage der Bauparzellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 19: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Saaservispa HQ100 [4] mit Lage der Bauparzellen. 
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Abbildung 20: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Saaservispa HQ300 [4] mit Lage der Bauparzellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Saaservispa EHQ [4] mit Lage der Bauparzellen. 
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5.2. Hochwassergefahr Steischlag 
Die Bauparzellen können auch durch Hochwasserereignisse aus dem Steischlag betroffen sein. Die 

Gefahrensituation wird durch den bestehenden Auffangdamm (Schutz gegen Steinschlag) wesentlich 

entschärft. Beim Gefahrenprozess handelt es sich bis und mit einem HQ300 um eine statische 

Überschwemmung, bei einem EHQ ist von einer dynamischen Überschwemmung auszugehen. Für 

die Intensitäten bis und mit HQ300 ist die Fliesstiefe massgebend, bei einem EHQ die 

Fliessgeschwindigkeit. 

Gemäss der Hochwassergefahrenkarte Steischlag [5] liegen die Bauparzellen in der gelben 

Gefahrenzone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 22: Ausschnitt Gefahrenkarte Hochwasser Steischlag [5] mit Lage der Bauparzellen. 

Die Gefährdung des Bauvorhabens durch Hochwasserereignise im Steischlag bei 30-jährlichen 

(HQ30), 100-jährlichen (HQ100), 300-jährlichen (HQ300) und extremen (EHQ) Hochwasserereignissen ist 

in den nachstehenden Abbildungen dargestellt. 
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Abbildung 23: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Steischlag HQ30 [5] mit Lage der Bauparzellen. 

stark

mittel

schwach

±
Extremereignis

Bauparzellen 



Geoplan AG: Neubau Eishalle auf Parzellen Nr. 731 und 794, Saas-Grund 
 Beurteilung aus Sicht Hochwassergefahr und Gewässerraum 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 24: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Steischlag HQ100 [5] mit Lage der Bauparzellen. 
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Abbildung 25: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Steischlag HQ300 [5] mit Lage der Bauparzellen. 
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Abbildung 26: Ausschnitt Intensitätskarte Hochwasser Steischlag EHQ [5] mit Lage der Bauparzellen. 
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6. Gefahrensituation für das Bauvorhaben 
Von Seiten der Saaservispa sind die Bauparzellen bis und mit einem 30-jährlichen Hochwasser-

ereignis in der Saaservispa geschützt. Bei einem HQ100 in der Saaservispa sind die Bauparzellen nur 

randlich mit einer schwachen Intensität betroffen und bei einem HQ300 ist die gesamte Fläche der 

Bauparzellen mit einer schwachen Intensität betroffen. Für die Intensitätskarte EHQ sind keine 

Intensitäten vorhanden. Es wird davon ausgegangen, dass beim EHQ ebenfalls mit schwachen 

Intensitäten auf den Bauparzellen zu rechnen ist, da sich diese im randlichen Bereich der 

umhüllenden Intensitätskarte EHQ befinden und nicht in einer topographischen Mulde liegen. 

Durch Hochwasserereignisse im Steischlag sind die Bauparzellen gemäss [5] bis und mit einem HQ30 

nur randlich mit schwacher Intensität betroffen. Ab einem HQ100 sind die Bauparzellen mit schwacher 

Intensität betroffen. Bis und mit einem HQ300 werden Fliesshöhen von maximal 0.1 m erwartet. Bei 

einem EHQ wird mit schwachen Intensitäten gerechnet. Die Ostseite des Bauvorhabens wird 

zusätzlich mit einer Lawinenschutzmauer geschützt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 27: Fliesswege Hochwasser Saaservispa (blaue Pfeile) und Steischlag (rote Pfeile) im Bereich der 
Bauparzellen. Die Fliesswege der Hochwasserabflüsse aus dem Steischlag werden 
massgeblich durch die Auffangdämme (Schutz gegen Steinschlag) auf dem Kegel des 
Steischlags beeinflusst (gelbe Linien). 
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7. Bedingungen für Baubewilligungen in Hochwassergefahrenzonen 
Gemäss der kantonalen Richtlinie zur Erarbeitung von Gefahrenzonen und zu den Baubewilligungen 

innerhalb dieser Zonen vom 07. Juni 2010 sind die Bedingungen für Baubewilligungen in gelben 

Hochwassergefahrenzonen die folgenden [3]: 

 Bauten sind möglich, aber nur nach einer technischen Expertise, die der Baugesuchsteller 

mitliefern muss, welche die Schutzauflagen und -bedingungen bestimmt. 

Innerhalb dieser Zone muss der Gesuchsteller für einen Neubau oder für die Änderung einer 

bestehenden Baute, welche die Wohnfläche vergrössert oder eine Zweckänderung bewirkt, 

dem Baugesuch Vorschläge für individuelle Schutzmassnahmen beifügen: Abdeckung, 

Verstärkung der bergseitigen Mauer, Verkleinerung der Öffnungen, innere und äussere 

Installationen, usw. Die Massnahmen hängen von der Lage und der Ausrichtung des 

Gebäudes gegenüber der Gefahrenquelle ab. Sie müssen von der kantonalen Fachstelle 

bewilligt werden. Gegebenenfalls kann durch eine Expertise eine genauere Bestimmung der 

örtlichen Gefahr unter Berücksichtigung der Bauhöhe vorgenommen werden. 

Projekte zum Bau und zur Änderung / Renovation von Bauwerken der Klasse III gemäss SIA-

Norm 261 sind grundsätzlich untersagt. Bauwerke der Klasse II, in denen es zu grossen 

Menschenansammlungen kommt (Schulen, Mehrzweckhallen, Ferienhäuser, usw.) können 

auf Weisung der kantonalen Fachstelle Gegenstand besonderer Schutzmassnahmen sein. 

Die Dienststelle für Wald, Flussbau und Landschaft (DWFL) verlangt für eine positive Vormeinung die 

Erfüllung folgender Bedingung: 

 Die Baute muss bis und mit einem HQ100 vollständig geschützt sein und darf beim EHQ nicht 

von starken Intensitäten betroffen sein. 
 

8. Ermittlung der Einwirkung durch ein Hochwasser 
Die Bauparzellen werden gemäss Projektplänen teils aufgeschüttet. Im Erdgeschoss des Neubaus 

sind Tür-, Tor- und Fensteröffnungen geplant. Durch diese können ab einem HQ100 in der Saaservispa 

oder im Steischlag Wasser ins Gebäude eindringen. 

 



Geoplan AG: Neubau Eishalle auf Parzellen Nr. 731 und 794, Saas-Grund 
 Beurteilung aus Sicht Hochwassergefahr und Gewässerraum 

24 

9. Notwendige Schutzmassnahmen 
Die projektierte Eishalle wird gemäss den Projektplänen nicht unterkellert, bzw es wird lediglich eine 

Schnee- und Pumpgrube erstellt. Die projektierte Aufschüttung auf der Westseite der Bauparzellen 

(siehe Abbildung 28 violette Linie) reicht nicht aus, um das gesamte Gebäude vor 100-jährlichen 

Hochwasserereignissen (Schutzziel, das vom Kanton verlangt wird) in der Saaservispa und im 

Steischlag zu schützen. Um einen ausreichenden Schutz zu erreichen, sind auf der Nord- und 

Westseite Stellriemen mit OK 1553.70 m ü.M. (Abbildung 28 rote Linien) und auf der Südseite eine 

Betonmauer mit OK 1554.00 m ü.M. (Abbildung 28 gelbe Linie) geplant. In den Bereichen, wo die 

Umleitung der Sportplatzstrasse auf die Bauparzelle reicht, sind keine Stellriemen vorgesehen, um die 

Durchfahrt von Fahrzeugen zu gewährleisten. Dort wird die Strasse auf OK 1553.70 angehoben 

(Abbildung 28 grüne Linien). 

Gemäss Ricci Architekten ist die Kote des Terrains auf der Nordostseite des projektierten Gebäudes 

(Parzellen Nr. 729, 1847 und 727) nach Abschluss der Bauarbeiten noch nicht definiert. Die östliche 

Ausdehnung der auf der Nordseite vorgeschlagenen Mauer ist abhängig von der definitiven Kote des 

Terrains der benachbarten Parzellen (Nr. 729, 1847 und 727). Sollte die künftige Terrainhöhe in 

diesem Bereich mindestens so hoch oder höher sein, als die geplanten Stellriemen, kann hier auf eine 

Mauer verzichtet werden (siehe Abbildung 28 blau gestrichelte Linie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 28: Geplante Stellriemen (rote Linien), Betonmauer (gelbe Linie) und Erhöhung der 
Sportplatzstrasse (grüne Linie) als Hochwasserschutz. Der Bereich der geplanten 
Terrainerhöhung ist violett und der Bereich mit genügend hohem gewachsenen Terrain sind 
blau markiert. Je nach definitiver Kote des Terrains der benachbarten Parzellen auf der 
Nordseite kann auf die Stellriemen im Bereich der blau gestrichelten Linie verzichtet werden. 

N 
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10. Gefahrensituation und Risiko nach Massnahmen, Situation für umliegen-
de Gebäude 

Mit der Realisierung des Bauvorhabens inklusive der geplanten Objektschutzmassnahmen wird die 

Gefahrensituation in der Umgebung des Gebäudes nicht verändert und es kommt weder zu einer 

Gefahrenverlagerung noch wird das Risiko für benachbarte Parzellen erhöht. 

Das projektierte Gebäude verbleibt mit der vorgesehenen Aufschüttung und den geplanten 

Massnahmen in der Gefahrenzone Restgefährdung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 29: Gefahrensituation (Restgefährdung) nach vorgeschlagenen Massnahmen für die geplante 

Eishalle. 

Gefahrenstufen

±
Erhebliche Gefährdung

Mittlere Gefährdung

Geringe Gefährdung

Restgefährdung

Bauparzellen 



Geoplan AG: Neubau Eishalle auf Parzellen Nr. 731 und 794, Saas-Grund 
 Beurteilung aus Sicht Hochwassergefahr und Gewässerraum 

26 

 

11. Erfüllung der Bedingungen für eine Baubewilligung gemäss kantonaler 
Richtlinie 

Nachstehend ist aufgezeigt, wie die Bedingungen für eine Baubewilligung des geplanten 

Bauvorhabens gemäss [3] auf den Parzellen Nr. 731 und 794 erfüllt werden: 

 Bauten sind möglich, aber nur nach einer technischen Expertise, die der Baugesuchsteller 

mitliefern muss, welche die Schutzauflagen und – bedingungen bestimmt. 

Mit der vorliegenden Beurteilung des Bauvorhabens aus Sicht Hochwassergefahr und 
Gewässerraum wird diese Bedingung erfüllt. 

 Innerhalb dieser Zone muss der Gesuchsteller für einen Neubau oder für die Änderung einer 

bestehenden Baute, welche die Wohnfläche vergrössert oder eine Zweckänderung bewirkt, 

dem Baugesuch Vorschläge für individuelle Schutzmassnahmen beifügen: Abdeckung, 

Verstärkung der bergseitigen Mauer, Verkleinerung der Öffnungen, innere und äussere 

Installationen, usw. Die Massnahmen hängen von der Lage und der Ausrichtung des 

Gebäudes gegenüber der Gefahrenquelle ab. Sie müssen von der kantonalen Fachstelle 

bewilligt werden. 

In den vorliegenden Projektplänen macht der Gesuchsteller Vorschläge für individuelle 
Schutzmassnahmen. Ergänzende Schutzmassnahmen werden im vorliegenden Bericht 
vorgeschlagen. 

 Gegebenenfalls kann durch eine Expertise eine genauere Bestimmung der örtlichen Gefahr 

unter Berücksichtigung der Bauhöhe vorgenommen werden. 

Mit dem vorliegenden Bericht wird diese Bedingung erfüllt. 

 Projekte zum Bau und zur Änderung/Renovation von Bauwerken der Klasse III gemäss SIA-

Norm 261 sind grundsätzlich untersagt. Bauwerke der Klasse II, in denen es zu grossen 

Menschenansammlungen kommt (Schulen, Mehrzweckhallen, Ferienhäuser, usw.) können 

auf Weisung der kantonalen Fachstelle Gegenstand besonderer Schutzmassnahmen sein. 

Beim Bauvorhaben handelt es sich um ein Bauwerk der Klasse II. Mit den im 
vorliegenden Bericht aufgezeigten Massnahmen werden die von der kantonalen 
Fachstelle verlangten Schutzziele erreicht. 

 Die Baute muss bis und mit einem HQ100 vollständig geschützt sein und darf beim EHQ nicht 

von starken Intensitäten betroffen sein 

Mit der Realisierung der im vorliegenden Bericht vorgeschlagenen Massnahmen wird 
diese Bedingung erfüllt. 
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12. Auswirkungen auf künftige Hochwasserschutzmassnahmen 
Durch das Bauvorhaben wird für künftige Hochwasserschutzmassnahmen kein Präjudiz geschaffen. 

 

13. Schlussbemerkungen 
Die in diesem Bericht vorgeschlagenen Hochwasserschutz-/Objektschutzmassnahmen müssen in den 

Baugesuchsplänen enthalten sein. 

Die vorliegende Beurteilung ist dem Baugesuchsdossier beizulegen. 
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